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Rom und das Christentum.
Weniger ausführliche Mitteilungen finden wir bei Meier (a. 0.) über

die Beurteilung gleichgeschlechtlicher Liebe in den Zeiten der römischen
Republik und der Kaiserherrschaft. Auch Mommsen erledigt in seinem
„Römischen Strafrecht“ (1899) die Frage ziemlich kurz, reichere Angaben
finden sich hauptsächlich in Wilhelm R e i n ’ s „Kriminalrecht der Rö
mer “ (1844), jedoch in wenig übersichtlicher und manchmal widersprechen
der Form.

Dass in dem übrigen Italien gleichgeschlechtliche Liebe gleich
falls schon in den frühesten Zeiten bekannt gewesen ist, beweist neben
Athenaios (Xll, 517 ff.) auch die Erzählung, die Dionysios von Halikar-
 nassos (VII, 2 u. 9) aus dem Anfang des 5. vorchristl. Jahrhunders von
Aristodemos, dem Tyrannen von Cumae, gibt, der von seinen Zeitgenos
 sen Malakos d. h. der Weichling genannt wurde und in späteren Jahren
seiner Herrschaft sich bemühte, die ganze männliche Jugend der Stadt bis
 zum 20. Jahre durch eine weibische Erziehung „zu verderben, damit bei
den übrigen Bürgern keine edle Denkungsart, kein männlicher Mut empor-
konunen könne.“ (?)

Auch im römischen Staat bot die Männer- und Jünglings
liebe im allgemeinen nicht ganz mehr das sympathische und ideale Bild,
das uns die Tage eines Sokrates und Platon enthüllten, sie war nicht mehr
in gleichem Masse das Verhältnis des älteren zum jüngeren Freunde, des
Lehrers und Meisters zum Schüler und Jünger; an die Stelle der jungen
Freigeborenen, für die es als Schande galt, keinen Liebhaber gefunden zu
haben (Cicero), traten nicht selten die pueri delicati, die Lieblingssklaven
und Lustknaben der römischen Nobiles, deren Verhältnis zu ihrem Patro-
nus von der edlen, als Erziehungsmittel begünstigten griechischen Männer
freundschaft wohl zu unterscheiden ist. Doch da die Sklaven, die pueri
venales „Sache“ ihrer Herren waren, sah der römische Staat vor der Hand
durchaus keine Veranlassung, in derartige Verhältnisse einzugreifen. Auch
kann man Mommsen in keiner Weise beistimmen, wenn er (a. O.
S. 703) sagt: „Der Missbrauch einer Person männlichen Geschlechtes zu
Lustzwecken ist in der republikanischen Epoche vielleicht strenger ge
ahndet worden, als das unsittliche Verhalten gegen Weiber“, zumal er
uns dafür alle literarischen Belege schuldig bleibt. Hat doch im Gegenteil
schon Moritz Voigt im „Zivil- und Kriminalrecht der 12 Tafeln“
(1883) :t4 ) unter strengster Kritik der einschlägigen, hauptsächlich von Va-

s&lt; ) cf. auch Berichte d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. phil. hist. Kl. 1882,
S. 6.


